
 

 

Informationen zum  
am Montag, 30.08.2021 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern eine erholsame Zeit verbracht haben. 

Am Montag, den 30. August starten wir in das neue Schuljahr.  

 
Für die Jahrgänge 2-4 beginnt der Unterricht am Montag, 30.08.21 nach Stundenplan 

im angepassten Regelunterricht. Das bedeutet: 

 

 Alle Fächer werden im Klassenverband gemäß der Stundentafel unterrichtet. 

 Die Fächer Religion und Ethik werden teilweise, auch jahrgangsgemischt, stattfinden. 

 Leider können wir das Wahlfach Chor auch im neuen Schuljahr nicht anbieten, da das   

gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen nicht erlaubt ist. 

 Im Rahmen des Sportunterrichtes können alle Disziplinen durchgeführt werden, wobei 

nach wie vor sportliche Aktivitäten im Freien favorisiert werden. 

 Das Ganztagsangebot bieten wir mit Früh-und Spätbetreuung vollumfänglich inklusive 

der Mittagsverpflegung an. 

 Ihre Kinder werden im Ganztag weiterhin in vier Jahrgangsgruppen betreut, um eine 

Durchmischung zu minimieren. 

 Pädagogische Angebote werden innerhalb der Jahrgangsgruppen vom Lehrpersonal 

und dem Betreuungspersonal angeboten, können jedoch nicht gewählt werden. 

 

 

Wir hoffen für das Schuljahr 2021/22 auf einen verlässlicheren Schulalltag. Das ist auch die 

erklärte Zielsetzung des Kultusministeriums, damit vor allem unsere Grundschulkinder im 

Klassenverband gemeinsam mit ihren Lehrern lernen können und die Schulen nicht wieder 

geschlossen werden müssen. Um das Infektionsrisiko in der Schule möglichst niedrig zu 

halten sind deshalb einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen durchzuführen. 

 

Schulisches Hygienekonzept 

Die Maskenpflicht (medizinische Masken) in der Schule besteht weiterhin… 
 
 vom 30.08.2021 – 10.09.2021 beim Betreten und Durchqueren des Schulgebäudes 

und während des Unterrichtes (Präventionswochen). 

 ab dem 13.09.2021 beim Betreten und Durchqueren des Schulgebäudes in die 

Klasse bis zum Sitzplatz. 

 beim Toilettengang. 

 im Ganztag, weil es hier zur Mischung in den einzelnen Jahrgängen kommt. 

 auch im öffentlichen Nahverkehr müssen die Kinder weiterhin Masken tragen.  



 

 

 

 Die Maskenpflicht besteht nicht mehr … 
 

 während der Pausen.  

 bei allen im Freien stattfindenden Aktivitäten. 

 

Antigen - Selbsttests 

 

Wie Ihnen schon angekündigt wurde, werden wir vom 30. August bis zum 10. 

September zwei sogenannte Präventionswochen durchführen. Das bedeutet … 

 

 eine Erhöhung der Testfrequenz von 2 x auf 3 x pro Woche bis zum 10.09.2021, 

jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag während der Präventionswochen.  

 Maskenpflicht im Schulgebäude und während des Unterrichtes. 

 das Tragen von medizinischen Masken ist verpflichtend. 

 sollten Sie Ihr Kind nicht in der Schule testen lassen, müssen Sie ebenfalls 

3x wöchentlich an den genannten Tagen einen negativen Testnachweis von einer 

externen Teststelle vorlegen. 

 ab dem 13.09.2021 regelmäßige Testfrequenz 2 x wöchentlich, jeweils montags und 

mittwochs. 

 

Die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist, dass Ihr Kind in der 

Schule an den Selbsttests teilnehmen darf oder Sie alternativ einen Testnachweis 

von einer externen Stelle vorlegen.  

 

Sollten Sie hierzu nicht Ihre Zustimmung geben oder eine Testung generell ablehnen, 

muss Ihr Kind verpflichtend am Distanzunterricht teilnehmen. In diesem Fall melden 

Sie Ihr Kind bitte schriftlich ohne Angaben von Gründen von der Teilnahme am 

Präsenzunterricht ab. Ihr Kind wird dann von der Schule mit entsprechenden Lernplänen 

versorgt. 

 

Einverständniserklärung zum Testen 
 
Bitte füllen Sie die angehängte neue Einverständniserklärung für das Schuljahr 2021/22 

zur Selbsttestung Ihres Kindes aus und geben Sie diese bitte am ersten Schultag mit in die 

Schule. Sollte uns die Einverständniserklärung nicht vorliegen, müssen wir Ihr Kind nach 

Hause schicken. Wenn Sie keine Möglichkeit haben das Dokument auszudrucken, 

lassen Sie bitte der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer die Einverständniserklärung 

digital zukommen. Wir geben Ihrem Kind dann in Folge das Dokument zum Unterschreiben 

mit nach Hause. 

 

 

 

 



 

 

Weitere Vorsichtsmaßnahmen  

 

 Wegekonzept mit Einbahnstraßenprinzip im Schulgebäude 

 Abholung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler von den Treffpunkten vor der 

Schule und nach den Pausen in die Klassen und zum Schulende aus der Schule  

 Mindestabstand wo immer möglich, jedoch nicht im Klassenzimmer 

 Einhaltung der Hygieneregeln (angemessenes Husten, Niesen und gründliches 

Händewaschen) 

 Tragen einer medizinischen Maske in allen Begegnungsstätten der Schule 

 Hofpausen in Jahrgangskohorten auf unterschiedlichen Schulhöfen 

 Regelmäßiges Durchlüften der Klassenräume, Kontrolle mit CO2-Messgeräten 

 Betreten des Schulgebäudes nur unter Vorlage einer der folgenden Nachweise 

 

 Genesenennachweis (nicht älter als 6 Monate) 

 Vollständiger Impfnachweis 

 Nachweis über ein negatives Testergebnis 

 

 Registrierung zur Kontaktnachverfolgung für Besucher und Eltern der Schule 

über die Luca-App (QR-Code an allen Eingangstüren der Schule sowie im 

Eingangsbereich der Sporthalle) 

  

 

 

 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und insbesondere unseren Schulanfängern 

einen guten Schulstart. 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Schulteam der  

 

 

gez. Gabi Wolff 

       Schulleiterin 


